
   

EINNAHMEN € €
1. Zuwendungen nach Parteiengesetz

gem. § 2 Abs. 1 und 2 1.548.512,56
2. Erträge aus sonstigem Vermögen 18.091,44
3. Nettoerträge aus Veranstaltungen und Parteitätigkeit 186.704,80
4. Sonstige Einnahmen 44.633,85

1.797.942,65
Änderung der Finanzfonds
Abnahme Bankguthaben 100.872,99
Zunahme Sonstige Verbindlichkeiten 55.939,34 156.812,33

1.954.754,98

AUSGABEN € €
1. Personalaufwand 668.245,33
2. Büroaufwand und Anschaffungen 281.853,25
3. Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit

einschließlich Presseerzeugnisse 526.751,99
4. Veranstaltungen 258.340,47
5. Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten 12.100,00
6. Internationale Arbeit 27.033,40
7. Sonstige Ausgaben

Unterstützung Dritte 101.380,59
Sonstige 12.976,90 114.357,49

1.888.681,93
Änderung der Finanzfonds
Zunahme Kassenbestände 186,53
Abnahme Forderungen 65.886,52 66.073,05

1.954.754,98

Wien, am 24.05.2006

Spendenliste gemäß § 4 Abs. 7 Parteiengesetz
1. Spenden von natürlichen Personen 0,00
2. Spenden von im Firmenbuch eingetragenen Personen 0,00
3. Spenden von Vereinen 0,00
4. Spenden von Körperschaften öffentl. Rechts, von auf freiwilliger Mitgliedschaft

beruhenden Berufs- und Wirtschaftsverbänden, Anstalten, Stiftungen, Fonds 0,00

DIE GRÜNEN ─ DIE GRÜNE ALTERNATIVE
Rechenschaftsbericht gem. § 4 Abs. 4 Parteiengesetz BGBl 404/1975

über die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2005

Univ.Prof.Dr. Alexander Van der Bellen e.h.
Bundesvorstandssprecher

Michaela Sburny e.h.
Bundesgeschäftsführerin

Friedrich Kofler e.h.
Bundesfinanzreferent

Mag. Roland Neugebauer e.h.
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
City Treuhand Wirtschaftsprüfungs- 

und Steuerberatungs GmbH

Dr. Andreas Bernhart e.h.
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

AGITAS Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer GmbH

"Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung aufgrund der vorgelegten Aufzeichnungen
sowie der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise bestätigen wir die Richtigkeit des
Rechenschaftsberichtes gemäß § 4 Abs. 4 PartG über die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr
2005 und die widmungsgemäße Verwendung der gemäß § 2 Abs. 2 PartG überwiesenen
Förderungsmittel."


